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(10. Mai 1790), ebenfo unter Bejeitigung des Generaljeminariums in Prag die Her-

ftellung des Nechtes der Biichöfe zur Errichtung von Didcefananftalten umd weitere

Bugeftändniffe an den Cleru3. Aber wenn der Kaifer mit dem Patente von 28. Suni 1791

nicht bfog für Böhmen, fondern für alle Exblande (Ungarn, das die avitijche Verfafjung

völlig zurücerhielt, und die Niederlande ausgenommen) die Wiederherftellung der alten

Berfaffungen verfügte, doch jo, daß alle vor 1765 getroffenen ftaatlich-politifchen Ein-

richtungen gleichmäßig aufrecht erhalten wirden, jo blieb Ofterreich thatjächlich nicht blos
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in mifitärifeher, finanzieller und adminiftrativer, fondern auch in judizieller, mercantiler

und cultureller Hinficht wejentlich ein Eindeitsjtant mit der Tendenz, dies in ftetS höherem

Grade zu werden. An der Zorderung der deutfchen Staatsiprache wurde unbedingt feit-

gehalten und betont, daß eben dadurch die Verbindung des Königreiches mit den deutjchen

Erbprovinzen am Iebendigften zum Ausdrud fomme. Und was die wiederhergeftellten

ftändifchen Gerechtfame betrifft, das Recht Steuern zu bewilligen und einzuheben, an der

Borberathung der Gejege teilzunehmen, feine Gefchäfte durch einen ftändigen Ausjchuß

zu führen u. f. w., jo war das allein Wefentliche daran von geringer Bedeutung,


